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Vermietung von Räumen im Ev. Gemeindehaus,  
Georgstraße 10-12 
 
Raum Personenzahl Grundgebühr 1 (mit  

1x Essen incl. Küche) 
Grundgebühr 2 (mit 
2x Essen incl. Küche) 

Großer Saal Bis 100 175 Euro 215 Euro 

Großer Saal Über 100 205 Euro 245 Euro 

Kleiner Saal Bis 30   75 Euro   95 Euro 

Foyer Bis 50   75 Euro (75) Euro * 

Luther Bis 40   95 Euro  115 Euro 

Brenz Bis 10   55 Euro    70 Euro 

Korinth Bis 30   75 Euro    95 Euro 

Jericho Bis 20   65 Euro    85 Euro 

Turnhalle Bis 20   40 Euro  (40) Euro * 
* Nur in Kombination mit einem anderen Raum buchbar 

 
➢ In der Heizperiode (Okt-Mrz) wird ein Energiekostenzuschlag von 20 % auf die Grundgebühr erhoben 
➢ In der Miete sind enthalten: Einweisung und Endreinigung durch die Hausmeisterin Frau Hase oder 

Frau Mauch (Fon Gemeindehaus 0711/7775398) bzw. durch deren Vertretung. 
➢ Tischwäsche und Hussen sind nicht Gegenstand der Vermietung. 
➢ Der Veranstalter bzw. Mieter hat folgende Arbeiten selbst zu erledigen: Tische und Stühle aufstellen 

und abräumen, Tische eindecken, Bedienen. Die Räume sind besenrein zu verlassen. 
➢ Die gemieteten Räumlichkeiten stehen in der Regel erst zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn zur 

Verfügung. 
➢ Der Veranstalter bzw. Mieter haftet für alle Schäden an überlassenen Einrichtungen, Geräten oder 

Zugangswegen, die durch die Nutzung entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die Besucher 
verursachen. 

➢ Für das Verschwinden von Geld, Wertsachen, Kleidungsstücken usw. übernimmt die 
Kirchengemeinde keine Haftung. 

➢ Im ganzen Haus gilt Rauchverbot. Die Veranstaltung ist spätestens 24.00 Uhr zu beenden. Ab 22.00 
Uhr gilt Zimmerlautstärke bei geschlossenen Fenstern. 

➢ Die Benutzung von weiteren – bei der Anmeldung auf Vermietung nicht beantragten – Räumen wird 
bei der Endabrechnung in Rechnung gestellt. 

➢ Bei Anmietung des Foyers ist grundsätzlich der Durchgang zu den anderen Räumen zu 
gewährleisten bzw. in Kauf zu nehmen. 

➢ Wird weniger als drei Tage vor der Veranstaltung abgesagt, bekommt der Mieter eine Ausfallgebühr 
von 50 % der Raummiete in Rechnung gestellt. 

➢ Der Mietpreis kann für ortsansässige Vereine einmal jährlich zur Hälfte rabattiert werden. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung auf Vermietung von Räumen im Gemeindehaus 
 
Raum/Räume: ____________________________________ Grundgebühr: ________________ 
 
Tag der Veranstaltung: ___________________ Uhrzeit von/bis: _________________________ 
 
Mieter: Name, Anschrift: ________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Tel.: ___________________________________ Unterschrift Mieter: _______________________ 

 

Datum: ______________________ Unterschrift Hausmeister: __________________________ 


